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Α. Einleitung 

Noch im Jahre 1975 beklagte Kimminich 1, durchaus zu Recht, das geringe 
Interesse an Asylrecht und Asylrechtsprechung. Heute, wenige Jahre später, 
wäre eine solche Krit ik unberechtigt. Ausländer- und Asylfragen sind, wie 
beispielsweise die heftige öffentliche  Auseinandersetzung um den Selbstmord 
des türkischen Asylbewerbers Kemal Altun zeigt, ein Politikum ersten Ranges. 
In dramatischem Umfang ist das Bewußtsein dafür gewachsen, daß die 
Bundesrepublik zwar nichtjuristisch, wohl aber faktisch längst zum Einwande-
rungsland geworden ist.2 Angesichts eines Ausländeranteils der Bevölkerung, 
der bundesweit 7 %, in manchen Großstädten aber schon 20 % beträgt3, und 
darauf beruhenden, mittlerweile offen  zutage getretenen gesellschaftlichen 
Problemen kommt dieses Aufleben der ausländerrechtlichen Diskussion freilich 
nicht überraschend. 

Die angesprochene Einwanderung vollzieht sich, vor allem nach dem 
Anwerbestop für Gastarbeiter im Jahre 1973, zunehmend nicht auf den 
unwegsamer werdenden Bahnen des allgemeinen Ausländerrechts; immer 
häufiger in Anspruch genommen wird der einstmals zahlenmäßig unbedeutende 
Weg zum Aufenthaltsrecht über den Asylantrag.4 Circa 100.000 anhängige 
Asylverfahren  bei einer Anerkennungsquote von nur 8,3 % im Jahre 19815 legen 
davon beredtes Zeugnis ab. Ob die in ihrer Entstehung von einiger Hektik 
geprägten gesetzgeberischen Vorstöße, zuletzt das Asylverfahrensgesetz 
(AsylVfG) vom 16. Juli 19826, verläßlich Abhilfe schaffen  können, ist überaus 
fraglich. Im Jahre 1984 ist die Anzahl der neuen Asylbewerber nach anfangli-
chen Erfolgen in den Jahren 1982 und 1983 wieder um 78 % im Vergleich zum 
Vorjahr auf rund 35.000 gestiegen. Für 1985 ist eine weitere drastische Erhöhung 
zu erwarten.7 

1 Kimminich,  DÖV 1975, 9. 
2 Kontrovers dazu Quaritsch,  Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland, 9 ff.; 

Kimminich,  Der Aufenthalt von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland, 16f.; 
Schwer  dtfeger,  in: Schult, Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland, 9 f. 

3 Zu den statistischen Angaben vgl. den Bericht der Kommission „Ausländerpolitik" 
vom 24.2.1983; Frey,  in: Frey  ! Müller,  Ausländer bei uns — Fremde oder Mitbürger, 
21 fT.; Schwerdtfeger,  9 f. 

4 Eine aufschlußreiche Bestandsaufnahme der Erfahrungen mit wirtschaftlich moti-
vierten Asylbewerbern bietet Pagenkopf,\  DÖV 1981, 898f. 

5 u. Pollern,  ZAR 1982, 94f. 
6 BGBl. I, 946 ff. 
7 F.A.Z. vom 14. 2.1985, S. 1; 17. 2. 1985, S. 1. 



22 Α. Einleitung 

Die Diskussion dürfte in diesem Bereich noch auf längere Zeit nicht 
abgeschlossen sein. Zahlreiche Reformvorschläge,  die bis hin zu einer Verfas-
sungsänderung des Art. 16 I I 2 GG reichen, liegen auf dem Tisch.8 

Eine Stellungnahme zum Asylrecht auch auf juristischer Ebene ist ferner  mit 
einem Charakteristikum der diesbzüglichen Diskussion konfrontiert,  für das 
noch heute, und möglicherweise verstärkt, das gilt, was Doehring  schon 1966 
treffend  formulierte: 

„Dem Begriff  'Asylrecht' ist eine ganz bestimmte emotionale Atmosphäre zugeordnet. 
So kommt häufig bei der Interpretation der entsprechenden nationalen und völker-
rechtlichen Normen eine gewisse, durchaus verständliche Sentimentalität zum Aus-
druck. Insbesondere die neuere deutsche Literatur ist nicht frei  von gefühlsbetonten 
Betrachtungen, die aus der besonderen Rechtslage Deutschlands verständlich sind, 
jedoch zu Ergebnissen führen, denen gegenüber eine gewisse Skepsis . . . angebracht 
erscheint."9 

Die im Titel der vorliegenden Arbeit enthaltene Formen „ im Rahmen des 
Völkerrechts" zitiert einen Entwurf der Asylrechtsbestimmung des Grundgeset-
zes, wie er dem Grundsatzausschuß des Parlamentarischen Rates von einem 
Unterausschuß vorgeschlagen wurde10 und geraume Zeit die dortigen Beratun-
gen beherrschte. Damit ist ein Aspekt des Asylrechts angesprochen, der 
Rechtsprechung und Literatur über Jahrzehnte hinweg kontrovers beschäftigte 
und der seit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 
197511 vielleicht doch voreilig als erledigt behandelt wurde: die Frage nach der 
Bedeutung des Völkerrechts für das Verständnis des Asylrechts in der nationa-
len Verfassungsordnung. 

Die hierzu heute vorherrschende, introvertierte Betrachtungsweise des stark 
auslandsbezogenen Asylrechts wird plastisch illustriert durch die neueren 
Stellungnahmen zu diesem Problemkreis: „Art. 16 I I 2 GG kann durch den 
Hinweis auf das Völkerrecht nicht eingeschränkt werden."12 

Bemerkenswert ist hieran die Verwendung des Wortes „eingeschränkt". Sie ist 
symptomatisch für den — so die Hauptthese dieser Arbeit — verengten 
Blickwinkel der Verfassungsmäßigkeit  der §§ 11 II, 1412 AuslG, unter dem das 
Verhältnis des Art. 16 I I 2 GG zum Völkerrecht bislang fast ausschließlich 
erörtert wurde. 

8 Vgl. etwa Haübronner,  ZAR 1981, 101; ders., ZRP 1980, 237; Kanein,  NJW 1980, 
1985 ff.,  sowie die verschiedenen Auffassungen  in Otto  Benecke  Stiftung  (Hrsg.), 
Praktizierte Humanitas: Weltproblem Flüchtlinge — eine europäische Herausforderung, 
12 ff.,  173 ff. 

9 Doehring,  ZaöRV 26 (1966), 33. 
1 0 JÖR 1 (1951), 165. 
1 1 BVerwGE 49, 202 ff. 
12 Kimminich,  Staat 1982, 514; fast wortgleich ders.,  in: Henkel/Kimminich, Asylrecht 

und Asylverfahren,  57. 



Α. Einleitung 

Es soll der Nachweis versucht werden, daß das Völkerrecht nicht allein im 
Zusammenhang mit einer Schrankenziehung im Interesse des Staatsschutzes 
entsprechend den §§11 I I , 14 I 2 AuslG Fragen aufwirft,  sondern auch und 
gerade für die Inhaltsbestimmung des unbestimmten Rechtsbegrififs  „politische 
Verfolgung" fruchtbar  gemacht werden kann. Gerade wegen seiner einzigarti-
gen Auslandsbezogenheit verlangt Art. 16 I I 2 GG, weit stärker als die anderen 
Grundrechte des Grundgesetzes, nach einer grenzübergreifenden,  völkerrechts-
freundlichen Betrachtungsweise. Diese wird noch ganz besonders dadurch 
begünstigt, daß das einzige Tatbestandsmerkmal „politische Verfolgung" außer-
gewöhnlich unscharf  gefaßt ist und so ein weiter, durch Interpretation 
auszufüllender Bereich gegeben ist, der auch Einflüssen „von außen" breite 
Einwirkungsmöglichkeiten bietet. Das Bundesverwaltungsgericht hat Art. 16 I I 
2 GG bereits als „offene  Norm" bezeichnet, die einen Regelungsauftrag an den 
Gesetzgeber enthalte.13 

Wird also das materielle Asylrecht nach der verstärkten monographischen 
Aufarbeitung in den letzten Jahren noch einmal in seinen Kernfragen  betrachtet, 
so geschieht dies doch unter einem speziellen Gesichtspunkt und im Lichte einer 
konkreten Fragestellung. Hierin liegt ein Schritt in die Richtung der Behandlung 
spezieller Einzelfragen, die sich an die übersichtsartige oder grundsätzliche 
Verarbeitung des Asylrechts anschließen sollte. 

Im Laufe der Arbeit wird sich ergeben, daß eine stärkere Berücksichtigung 
völkerrechtlicher Regelungen im Rahmen des Art. 16 I I 2 GG zu sachgerechten 
Ergebnissen führt,  die sich weitgehend, aber nicht stets, mit denjenigen der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung decken. 

Die vorliegende Untersuchung geht, nach einer Darstellung des besonderen 
Auslandsbezuges des Asylrechts, der eine Betrachtung unter völkerrechtlichen 
Aspekten als aufschlußreich und interessant erscheinen läßt (Teil B), zunächst 
im ersten Hauptabschnitt (Teil C) auf die völkerrechtlichen Grundlagen des 
Asylrechts und der Asylgewährung ein. Dabei wird Gewicht auf das Verhältnis 
des Asylrechts zu verwandten völkerrechtlichen Gebieten oder Rechtsregeln wie 
dem internationalen Flüchtlingsrecht, dem Prinzip des non-refoulement oder 
zur Auslieferungsausnahme für politische Täter gelegt. Die Erörterung der 
Rolle dieser Institute im Bezug zum Asylrecht erleichtert die Klärung einer 
Reihe von Zweifelsfragen  bei der Anwendung des Art. 16 I I 2 GG „ im Rahmen 
des allgemeinen Völkerrechts". Ferner wird der humanitäre Charakter des 
Asylrechts im Kontext des völkerrechtlichen Menschenrechtsschutzes herausge-
stellt, wenngleich, dies soll nicht verschwiegen werden, der Asylgewährung in 
der Praxis vor allem in Staaten, die kein verfassungskräftig  verankertes 
Asylrecht kennen, häufig auch andere, politische Motive zugrundeliegen. 

1 3 BVerwGE 49, 206. 




